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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Zusatzleistungen

§1 Anerkennung der Geschäftsbedingungen
Die nachfolgenden Bedingungen gelten ergänzend zu den 
Ausstellungsbedingungen von Schlossparkträume für die Buchung von 
Zusatzleistungen. Abweichungen und Nebenabreden bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit  der schriftlichen Bestätigung durch Schlossparkträume 
(Veranstalterin). Entgegenstehenden Geschäftsbedingungen wird 
ausdrücklich widersprochen.
Mit Unterzeichnung der Buchung einer Zusatzleistung unterwerfen sich 
der Aussteller und seine Beauftragten diesen Geschäftsbedingungen,
§2  Angebote 
Die Angebote der Veranstalterin sind freibleibend.  Der Aussteller 
richtet mit der Buchung einer Zusatzleistung ein Angebot  an die 
Veranstalterin zum Abschluss eines entsprechenden Vertrages. Die 
Annahme des Angebots durch die Veranstalter erfolgt  in  jedem Falle 
schriftlich. Die Übersendung der Leistungsrechnung gilt als 
Vertragsannahme.
§3  Fristen für Lieferungen/Verzug/Nichterfüllung
Die Einhaltung von Fristen für Lieferungen und Leistungen setzt den 
rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Besteller zu  liefernden 
Unterlagen, erforderlichen Genehmigungen und  Freigaben, 
insbesondere von Plänen, sowie die Einhaltung der vereinbarten 
Zahlungsbedingungen und sonstigen Verpflichtungen durch den 
Besteller voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht  rechtzeitig erfüllt, 
wird die Veranstalterin bezüglich der Zusatzleistungen von der 
Leistungen frei, soweit sie die Verzögerung nicht zu vertreten hat. Ist der 
Besteller für die Verzögerung verantwortlich, bleibt der 
Vergütungsanspruch der Veranstalterin unberührt.
Schadensersatzansprüche des Bestellers  wegen Verzuges oder 
Nichterfüllung sind auf höchstens 10 % des Preises der Zusatzleistung 
begrenzt. Dies gilt nicht für die Fälle von Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit.
Der Besteller hat  Schadensersatzansprüche innerhalb von einer Frist  von 
drei Monaten nach Schadenseintritt bei der Veranstalterin schriftlich 
anzuzeigen. Erfolgt die Anzeige nicht innerhalb dieser Frist, sind 
sämtliche Ansprüche ausgeschlossen.
§4 Rückgabe von Mietgegenständen
Der Besteller hat Mietgegenstände in dem Zustand zurückzugeben, 
indem er sie übernommen hat. Weist ein gemieteter Gegenstand  bei der 
Rückgabe Beschädigungen auf, hat er die Veranstalterin gesondert 
darauf hinzuweisen. 
Ansprüche der Veranstalterin gegen den Besteller wegen Beschädigung 
einer mit gemieteten Sache verjähren innerhalb von drei Jahren nach 
Kenntnis des Schadens.
§5 Sachmängelhaftung 
Bei Vorliegen eines Sachmangels hat die Veranstalterin ein Wahlrecht, 
ob  sie diejenigen Teile oder Leistungen unentgeltlich nachbessert, neu 
liefert oder neu erbringt, sofern dessen Ursache bereits im Zeitpunkt des 
Gefahrübergangs vorlag.
Sachmängelgewährleistungsansprüche verjähren in 12 Monaten. Dies 
gilt nicht, soweit das Gesetz BGB längere Fristen zwingend vorschreibt.
Der Besteller hat Sachmängel uns gegenüber unverzüglich schriftlich zu 
rügen.
Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen des Bestellers in einem Umfang 
zurückgehalten werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den 
aufgetretenen Sachmängeln stehen. Der Besteller kann Zahlungen nur 
zurückhalten, wenn eine Mängelrüge geltend  gemacht wird, über deren 
Berechtigung kein Zweifel bestehen kann. Erfolgte die Mängelrüge zu 
Unrecht, ist die Veranstalterin berechtigt, die ihr entstandenen 
Aufwendungen vom Besteller ersetzt zu verlangen.
Der Veranstalterin ist  stets  zunächst Gelegenheit zur Nacherfüllung 
innerhalb angemessener Frist zu gewähren.

Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller - unbeschadet 
etwaiger Schadensersatzansprüche gem. §7 - vom Vertrag zurücktreten 
oder die Vergütung mindern.
Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von 
der geschuldeten Beschaffenhei t , bei nur unerhebl icher 
Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder 
Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder 
nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter 
Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes 
oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach  dem 
Vertrag nicht vorausgesetzt  sind. Werden vom Besteller oder Dritten 
unsachgemäß Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, 
so  bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls 
keine Sachmängelansprüche. 
Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung 
erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- 
und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich 
erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen 
anderen Ort  als den bei Vertragsabschluss vereinbarten Lieferort 
verbracht worden  ist, es sei denn, die Verbringung entspricht seinem 
bestimmungsgemäßen Gebrauch.
Schadensersatzansprüche sind ebenso ausgeschlossen, wenn der 
Besteller offensichtliche Mängel  nicht unverzüglich nach 
Gefahrübergang rügt.
Für Schadensersatzansprüche gilt im Übrigen § 7 (Sonstige 
Schadenersatzansprüche). Weitergehende oder andere als  die in diesem 
§ 5 geregelten Ansprüche des Bestellers gegen die Veranstalterin oder 
deren Erfüllungsgehilfen wegen eines Sachmangels sind 
ausgeschlossen.
§6  Unmöglichkeit/Vertragsanpassung
Soweit  die Lieferung oder Leistung unmöglich ist, ist der Besteller 
berechtigt, Schadensersatz zu verlangen, es sei denn, die Veranstalterin 
hat die Unmöglichkeit nicht zu vertreten. Der Schadensersatzanspruch 
des Bestellers beschränkt sich auf 10 % des Wertes der betroffenen 
Leistung. Diese Beschränkung gilt nicht, soweit  in Fällen des Vorsatzes, 
der groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird; eine Änderung 
der Beweislast zum Nachteil des Bestellers  ist hiermit  nicht verbunden. 
Das Recht des Bestellers zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt.
Sofern unvorhersehbare Ereignisse wie Naturkatastrophen; 
Unglücksfälle usw. die wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt der 
Lieferung erheblich verändern oder auf unseren Betrieb erheblich 
einwirken, wird  der Vertrag unter Beachtung von Treu und Glauben 
angemessen angepasst. Soweit dies wirtschaftlich  nicht  vertretbar ist, 
steht der Veranstalterin das Recht zu, vom Vertrag zurückzutreten. Die 
Veranstalterin wird das  Rücktrittsrecht nach Erkenntnis der Tragweite 
des Ereignisses unverzüglich dem Besteller mitteilen und zwar auch 
dann, wenn zunächst mit  dem Besteller eine Verlängerung der Lieferzeit 
vereinbart war.
§7 Sonstige Schadenersatzansprüche
Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche des Bestellers, gleich 
aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von 
Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung sind 
ausgeschlossen.
Die vorstehenden Regelungen gelten nicht, soweit zwingend gehaftet 
wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des  Vorsatzes, der 
groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit, wegen der Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten. Der Schadenersatz wesentlicher Vertragspflichten ist 
jedoch auf den  vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, 
soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der 
Verletzung des Lebens, des  Körpers oder Gesundheit gehaftet wird. Eine 
Änderung der Beweislast  zum Nachteil des Bestellers ist mit diesen 
Regelungen nicht verbunden.
Soweit dem Besteller nach diesem § 6  Schadenersatzansprüche 
zustehen, verjähren diese mit  Ablauf der für Sachmängelansprüche 
geltenden Verjährungsfrist gem. § 4.
§8 Preise
Alle Preise verstehen sich  ohne Umsatzsteuer. Diese wird entsprechend 
den gesetzlichen Bestimmungen in Rechnung gestellt.
Fracht und Verpackung werden gesondert berechnet.



§9  Gefahrübergang/ Entgegennahme/ Teillieferung
Die Gefahr geht auch bei frachtfreier Lieferung wie folgt auf den 
Besteller über:
- bei Lieferungen ohne Aufstellung oder Montage, wenn sie zum 
Versand gebracht oder abgeholt worden  sind. Auf Wunsch und Kosten 
des Bestellers  werden Lieferungen von der Veranstalterin gegen die 
üblichen Transportrisiken versichert.
- bei Lieferungen mit Aufstellung oder Montage am Tage der 
Übernahme auf dem Ausstellungsgelände.
Die Gefahr geht  ebenso auf den Besteller über, wenn der Versand, die 
Zustellung, der Beginn, die Durchführung der Aufstellung oder 
Montage, die Übernahme in  eigenen Betrieb oder Probebetrieb aus vom 
Besteller zu  vertretenden Gründen verzögert wird oder der Besteller aus 
sonstigen Gründen in Annahmeverzug kommt.
Der Besteller darf die Entgegennahme von Lieferungen wegen 
unerheblicher Mängel nicht verweigern.
Teillieferungen sind zulässig.
§10 Annahmeverweigerung des Bestellers
Kommt der Besteller mit der Abnahme der von ihm bestellten Leistung 
in Verzug, behält die Veranstalterin ihren Anspruch auf die 
Gegenleistung. 
§11 Fälligkeit/Aufrechnung
Forderungen der Veranstalterin sind zur Zahlung sofort füllig, soweit 
sich nicht  aus der jeweiligen  Rechnung ein anderer Zahlungstermin 
ergibt.
Der Besteller kann gegen unsere Zahlungsansprüche nur aufrechnen, 
wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt  oder von uns nicht 
bestritten sind. Die Ausübung von Zurückbehaltungsrechten  wegen 
Gegenansprüchen aus anderen Verträgen ist ausgeschlossen.
§12 Salvatorische Klausel
Die Unwirksamkeit  einzelner Bestimmungen dieser Bedingungen 
berührt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.


